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Vertraglich vereinbart?
Zielorientiert streiten

Wer die Nase gestrichen voll hat, der will kein sanftes außergerichtliches  
Schlichtungsverfahren, sondern der Konfliktgegner soll bluten! Wie im Krieg  

kommt es nicht darauf an, dass man selbst einen Vorteil hat; den Gegner zu schwächen  
oder wenigstens zu ärgern wird als Vorteil empfunden. Wenn beim Gegner mehr zertrümmert  

wird als im eigenen Land, fühlen Krieger sich als Gewinner. Gewalt ist auch im Geschäfts- 
leben die erste Wahl, um einen eskalierten Streit zu „schlichten“. Wobei auch aus rechtlichen  
Gründen sich physische Gewalt verbietet. Psychische Gewalt, insbesondere wenn sie über  

einen Rechtsanwalt angewandt wird, ist jedoch ein probates Mittel, eine Streitbeilegung  
zu betreiben. Bei einem Krieg ist es nicht ungewöhnlich, dass der Angegriffene vom  

Angriff überrascht wird. Deshalb unterbleibt auch unter Geschäfts-„Partnern“  
regelmäßig der Drohbrief, der das Klageverfahren rechtzeitig ankündigt. 

Alternative Streitschlichtungsverfahren kommen in solchen Fällen nur zum Einsatz,  
wenn sie vorher vertraglich vereinbart wurden; dies ist in der Regel von Vorteil für den  

Streitgegner; der Angreifer fühlt sich von diesen Vereinbarungen in der Regel behindert  
und er verliert durch eine solche Vereinbarung sein Überraschungsmoment.

Nachfolgend sollen nur zivilrecht­
liche Meinungsverschiedenheiten 
berücksichtigt werden, die aus 

unterschiedlichem Vertragsverständnis 
entstehen und vor einem Landgericht 
verhandelt werden könnten.

Vereinbarungen wertlos?

Auch wenn die Parteien eine alterna­
tive Streitschlichtung vereinbart haben, 
muss diese von den Parteien nicht tat­
sächlich gewünscht sein. Da man beim 

Vertragsabschluss nicht von einem zu­
künftigen Streit ausgeht, werden solche 
Vereinbarungen teilweise unüberlegt 
unterschrieben; die Konsequenzen ei­
niger Schlichtungsvereinbarungen sind 
auch Juristen nicht immer bewusst. 
Regelmäßig werden klagende oder 
antragsstellende Parteien solche Ver­
einbarungen ignorieren und Beklagte 
(bzw. Antragsgegner) nicht konsequent 
genug auf der Vereinbarung beharren. 
Auch Richter lassen regelmäßig Kla­
geverfahren zu, obwohl eine außerge­
richtliche Streitschlichtung vertraglich 
zwingend vereinbart wurde und durch 
die Vereinbarung ein ordentliches  
Gerichtsverfahren verhindert oder ver­
schoben werden sollte. 

Ein vereinbartes Mediationsverfahren 
gilt z. B. als grundsätzlich freiwilliges 
Verfahren, das gemäß regelmäßiger 
Rechtsauslegung jederzeit, d. h. auch 
vor dessen Beginn, von jedem „Teil­
nehmer“ beendet werden kann. Eine 
typische Mediationsklausel hat deshalb 
keinen Wert, wenn der Antragsteller 
dies weiß und so auslegt.

Erster Weg zum Anwalt

Wenn man durch eine entsprechende 
vertragliche Vereinbarung nicht daran 
gehindert wird, führt der Weg übli­

RECHT

Steine im Weg müssen nicht immer weggeräumt werden.
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Parteien vertraglich vereinbart werden 
können. Natürlich muss wie bei allen 
alternativen Streitschlichtungen diese 
Vereinbarung bei Vertragsabschluss 
geschlossen werden. Statt der Güte­
stelle kann auch eine andere geeignete 
Person die Kontrolle über das Verfahren 
übernehmen. Eine Güteverhandlung 
kann statt von einem Güterichter auch 
von einer staatlich anerkannten Güte­
stelle durchgeführt werden, und zwar 
unabhängig davon, ob eine Klage ein­
gereicht wurde oder nicht. Da man sich 
mit der Gegenseite auf eine Gütestelle 
einigen müsste, ist diese Möglichkeit 
bei laufenden Verfahren eher von „aka­
demischem Interesse“.

Vertraglich vereinbart?

Sachverständigenverfahren und Schieds- 
gutachterverfahren klingen ähnlich, sind 
aber vollkommen unterschiedliche Ver­
fahren. Sachverständigenverfahren fin­
det man insbesondere in den Vertrags­
bedingungen von Versicherungen zur 
Ermittlung einer Schadenshöhe. Hier 
vertritt jeweils ein Sachverständiger 
eine Partei und falls die Sachverstän­
digen sich nicht auf einen Schadens­
betrag einigen können, wird ein dritter 
Sachverständiger als Obmann einen 
Wert festlegen, der sich zwischen den 
Wertermittlungen der beiden Parteien 
befindet. Nach Abschluss des Sachver­
ständigenverfahrens steht in der Regel 
der Klageweg weiterhin zur Verfügung. 

Ein Schiedsgutachterverfahren findet 
man insbesondere auch in den Bedin­
gungen von Rechtsschutzversicherern. 
Hier soll jedoch nur das Schiedsgut­
achterverfahren, das als Schiedsgut­
achterabrede nach §§ 317 ff BGB übli­
cherweise in Verträgen vereinbart wird, 
betrachtet werden. Der Schiedsgutach­
ter entscheidet einen Streitfall endgül­
tig, und zwar nach „billigem Ermessen“; 
das heißt der Sachverständige muss 
alle Streitpunkte begutachten, um zu 
einer gerechten Lösung zu kommen. 
Wenn er klar und deutlich diese Punkte 
beschreibt und nachvollziehbar darlegt, 
wie er warum zu dieser Lösung gekom­
men ist, dann ist seine Entscheidung für 
alle Parteien verbindlich und endgültig. 
Wenn eine Partei die Entscheidung des 
Schiedsgutachters nicht anerkennen 
will und eine Überprüfung durch ein 
ordentliches Gericht verlangt, wird die­
ses Gericht zunächst nur die Billigkeit 
prüfen und nur im Falle der Unbilligkeit 
eine Klage zulassen. Die Schiedsgut­
achterabrede ist deshalb sehr überlegt 
zu wählen; dem Vorteil schnell, relativ 
preisgünstig eine endgültige Entschei­
dung zu erhalten, steht das Risiko ge­
genüber, dass die Entscheidung nicht 
dem eigenen Rechtsempfinden genügt. 
Es wird deshalb dringend empfoh­
len, in einer Schiedsgutachterabrede 
den Schiedsgutachter vor Vertrags­

Regel nicht stattfinden. Wenn der Streit 
noch nicht eskaliert ist und man sich 
noch nicht im kriegerischen Konflikt be­
findet, ist eine Güterichterverhandlung 
bei eingereichter Klage immer sinnvoll. 
Die übliche Güteverhandlung vor dem 
vorsitzenden Richter wird insbesondere 
von Rechtsanwälten häufig nicht als 
ernsthafte Schlichtungsbemühung an­
gesehen. Falls „nur“ ein Selbstständi­
ges Beweisverfahren beantragt wurde, 
kann es keine Güte(richter)verhandlung 
geben, da man sich nicht im Streit be­
findet. 

Alternative zum  
staatlichen Gericht

Die drei Verfahren Klage, Selbststän­
diges Beweisverfahren, Güteverhand­
lung können auch ohne ein staatliches 
Gericht durchgeführt werden. Statt 
der Klage kann ein Schiedsgerichts­
verfahren nach §§ 1035 ff ZPO (engl. 
Arbitration) durchgeführt werden. Das 
Schiedsgericht kann (wenn vertraglich 
so vereinbart), genauso wie ein staatli­
ches Gericht verhandeln und entschei­
den. In der Regel sind die Verhandlun­
gen nicht öffentlich, die Zusammenset­
zung des Gerichts kann von den Par­
teien vorher vereinbart werden. So wird 
den Vorsitz regelmäßig ein Berufsrichter 
übernehmen und jede Partei bestimmt 
als Beisitzer z.B. jeweils einen Sachver­
ständigen. Weitere Unterschiede zum 
Klageverfahren sind: Der Verhandlungs­
ort kann frei vereinbart werden, die Ver­
fahrensdauer kann deutlich kürzer sein 
und die Verhandlungssprache kann z.B. 
auch englisch sein; die Kosten für ein 
Schiedsgerichtsverfahren sind bei klei­
nen und mittleren Streitwerten meist 
höher als beim staatlichen Gericht.  

Ein Selbstständiges Beweisverfahren 
könnte auch von einem Sachverständi­
gen durchgeführt werden. In der Praxis 
macht es jedoch Sinn, dass die Arbeit 
des Sachverständigen von einer unab­
hängigen Stelle begleitet wird, hier bie­
tet sich insbesondere eine staatlich an­
erkannte Gütestelle*) an, über die dann 
auch die Anträge der Parteien laufen. 
Vorteile des außergerichtlichen Verfah­
rens sind, dass der Sachverständige 
und die Gütestelle namentlich von den 

cherweise über einen Anwalt zu einem 
staatlichen Gericht. Neben der Möglich­
keit zu klagen, kann bei Gericht auch 
ein Selbstständiges Beweisverfahren 
[ZPO § 485] durchgeführt werden. Das 
Selbstständige Beweisverfahren wird 
meist als Vorbereitung auf ein gericht­
liches Klageverfahren angesehen; es 
kann aber auch einen Rechtsstreit 
verhindern oder den Streitwert redu­
zieren. Der normalerweise genannte 
Vorteil, dass das Selbstständige Be­
weisverfahren besonders schnell ist, 
muss relativiert werden. In der Praxis 
dauert ein Selbstständiges Beweisver­
fahren manchmal auch deutlich länger 
als ein Jahr. Da das Selbstständige Be­
weisverfahren kein Klageverfahren ist, 
befindet man sich auch (offiziell noch) 
nicht im Streit. Klauseln, die ein außer­
gerichtliches Verfahren vor Eröffnung 
eines gerichtlichen Streitverfahrens vor­
schreiben, greifen deshalb beim Selbst­
ständigen Beweisverfahren nicht. Falls 
es nach dem Selbstständigen Beweis­
verfahren zu einer Klage kommt, fallen 
dafür die normalen Gerichtskosten an, 
das heißt durch ein vorgeschaltetes 
Selbstständiges Beweisverfahren er­
höhen sich die Gesamtkosten, sofern 
der Streitwert mithilfe des Selbststän­
digen Beweisverfahrens nicht reduziert 
wurde. Ein Selbstständiges Beweisver­
fahren zu beantragen, ohne den Willen 
zu haben sich zumindest in Einzelpunk­
ten gütlich einigen zu wollen, ist des­
halb nicht empfehlenswert.

Chance:  
Güte(richter)verhandlung

„Der mündlichen Verhandlung geht zum 
Zwecke der gütlichen Beilegung des 
Rechtsstreits eine Güteverhandlung 
voraus …“ [§ 278 ZPO]. Insbesondere 
bei komplexen Sachverhalten wird „das 
Gericht […] die Parteien für die Güte- 
verhandlung sowie für weitere Güte- 
versuche vor einen hierfür bestimm­
ten und nicht entscheidungsbefugten 
Richter (Güterichter) verweisen.“ Ein 
Güterichter ist ein Richter am selben 
Gericht, der in der Regel über eine Me­
diationsausbildung verfügt. Er „kann 
alle Methoden der Konfliktbeilegung 
einschließlich der Mediation einset­
zen“. Da er von Beruf Richter ist, be­
steht nicht die Gefahr, dass er eine  
„Räucherstäbchenmediation“ veranstal­
tet, er wird vielmehr auch die rechtliche 
Seite beleuchten und Risiken des Kla­
geverfahrens aufzeigen. Es muss kein 
sanftes Verfahren sein, sondern die 
Parteien können in einen Vergleich ge­
führt werden. Die Erfolgsquote zumin­
dest für eine Teileinigung ist sehr hoch. 
Sollte der Vorsitzende Richter ein Güte­
richterverfahren vorschlagen, aber eine 
Partei erklärt, dass eine gütliche Eini­
gung erkennbar aussichtslos erscheint, 
wird die Güte(richter)verhandlung in der 

*) Anmerkung: Die staatliche Anerkennung  
als Gütestelle und die Aufgaben der Gütestelle 
sind in den Bundesländern nicht einheitlich  
geregelt, hier ist eine in Niedersachsen staat- 
lich anerkannte Gütestellenach § 794 Abs. 1  
Nr. 1 ZPO gemeint, die in der Regel bundesweit 
oder auch international zuständig ist; der Begriff  
„Gütestelle“ wird teilweise auch für andere 
Schlichtungsstellen und Schiedsämter verwendet, 
siehe auch: http:// www.justizportal.niedersachsen. 
de / themen /zivilrecht_oeffentliches_recht_ 
aussergerichtliche_streitschlichtung_und_ 
mediation / externe_schlichtungsangebote / 
schlichtungseinrichtungen / anerkannte- 
guetestellen-nach-794-abs-1-nr-1-zpo-zur- 
beilegung-zivilrechtlicher-streitigkeiten- 
132310.html]
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abschluss nach seiner Bereitschaft zu 
fragen, im Streitfalle als Schiedsgutach­
ter tätig zu werden und ihn im Vertrag 
namentlich zu nennen. Die Auswahl 
des Schiedsgutachters z.B. der IHK 
zu überlassen oder Institutionen oder 
große Prüforganisationen zu benennen, 
ist zwar deutlich einfacher, birgt aber 
auch erhebliche Risiken.

Selbstlose Anwälte?

Eine Rechtsberatung wird in Deutsch­
land durch Rechtsanwälte durchgeführt. 
Als Unternehmer werden sie neben den 
Interessen ihres Mandanten natürlich 
auch ihre eigenen wirtschaftlichen Be­
lange berücksichtigen. Während eines 
ernsthaften Einigungsversuchs wie z.B. 
vor einem Güterichter bewerten An­
wälte Risiken eines eventuell folgenden 
Klageverfahrens meist anders als im 
Erstgespräch mit ihren Mandanten.

Fazit

Wenn jemand zum Anwalt geht, um sein 
Recht durchzusetzen, hat er bereits  
erfolglos versucht, sein Recht außer­
gerichtlich zu bekommen. Ein außer- 
gerichtliches Verfahren mithilfe eines 
neutralen oder allparteilichen Dritten  
wird er nicht in Erwägung ziehen; des­
halb kommt eine alternative Streit- 
schlichtung nur zum Einsatz, wenn 
diese vorher vertraglich festgeschrieben 
wurde. Wenn der Klageweg beschritten 
wird und das Gericht den Fall an einen 
Güterichter verweisen will, sollte man 
diesem Verfahren eine Chance geben. 
Vertragliche Vereinbarungen über au­
ßergerichtliche Streitschlichtungen sind 
häufig fehlerhaft oder die Unterzeichner 
sind sich über die Konsequenzen nicht 
im Klaren; insbesondere von Schieds­
gutachterabreden ohne namentliche  
Nennung des Schiedsgutachters oder /  
und Begrenzung der Streitsumme wird 
abgeraten. Um eine Verjährungshem­
mung zu erreichen, muss nicht ein 
staatliches Gericht angerufen werden. 
Wer sich die Mühe macht, eine Verein­
barung zur außergerichtlichen Streitsch­
lichtung sorgfältig zu formulieren, wird 
sie nicht brauchen, da dann hoffentlich 
der gesamte Vertrag entsprechend vo­
rausschauend formuliert ist. Wegen 
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Einheitliche Kisten und Mehrweg-
trays für Getränkebranche definiert
Die Sortier- und Rückführungsprozesse von Getränke-Mehrwegflaschen 
sind enorm komplex geworden. Studien von Deloitte und der Versuchs- 
und Lehranstalt für Brauereien Berlin (VLB) bestätigten, dass die Entwick­
lung hin zu mehr Individualflaschen das Mehrwegsystem teurer macht. 
Individualflaschen müssen über weitere Strecken zurücktransportiert wer­
den und treiben so die Logistikkosten in die Höhe. Zudem verursachen sie 
einen hohen Aufwand bei der manuellen Vorsortierung im Handel. Dem 
will die Initiative Getränke-Mehrweg, der Unternehmen aus Brauereien, 
Brunnen sowie Einzel- und Großhandel angehören, unter dem Dach von 
GS1 Germany entgegenwirken. Unter anderem entschied sie, Standards 
für den Rücktransport von leeren Flaschen zu setzen. Dazu sollten ver­
schiedene Leergut-Ersatzgebinde durch GS1 Germany typisiert werden. 
Die logistischen und funktionalen Merkmale von einheitlichen Mehrweg­
trays und Kisten wurden jetzt beschrieben und veröffentlicht.

Mehrwegtrays dienen der Rückführung von überzähligen leeren Flaschen 
aus dem Handel, für die keine Kästen zur Verfügung stehen. Ein solches 
System bietet die Möglichkeit, Leergut ohne zusätzlichen Aufwand an 
die Handelsläger oder den Getränkefachgroßhandel zurückzuführen. 
„Setzen viele Unternehmen auf die gleichen neutrale Trays und Kisten, 
können Liefer- und Rückführprozesse deutlich effizienter gestaltet wer­
den, auch Sortierprozess entfallen“, ist Thomas Niebur, Leiter Compe­
tence Center Supply Chain Management bei GS1 Germany, überzeugt. 
Derzeit sind fünf verschiedene Trays und zwei Kisten typisiert. Definiert 
wurde beispielsweise bei den Trays die Eintauchtiefe der Flaschen, Maße 
und Füllmengen. Maßgeblich für die Verabschiedung durch die Initiative 
Getränke- Mehrweg war jedoch die Kompatibilität zu marktgängigen La­
dungsträgern wie Europalette, Viertel- und Halbpalette sowie Dollies. Als 
Vorbild für die standardisierten Typen dienten bereits im Markt einge­
setzte Trays der Firma Logipack.

Damit ein Mehrweggebinde langfristig nachhaltig ist, sollte sein Einsatz 
bereits bei der Abfüllung beginnen. Ein Beispiel der Brauerei Stiegl aus 
Salzburg zeigt, dass es auch für Hersteller ökologisch sinnvoll und wirt­
schaftlich ist, auf Mehrwegtrays zu setzen. Als eine der ersten Brauereien 
hat sie Ende 2016 Mehrwegtrays der Firma Logipack in die automatisierte, 
maschinelle Verarbeitung von Leergut und Vollgut eingebunden. Im Vor­
feld hatte Stiegl eine neue Umpackanlage in Betrieb genommen. Mit die­
ser ist es möglich, 0,5-Liter-Mehrwegflaschen automatisiert in Mehrweg­
trays zu packen, flexibel zu palettieren und Leergut zu entnehmen. 8,8 
Mio. Mehrwegflaschen hat Stiegl allein im ersten Halbjahr 2017 automati­
siert aus und in Mehrwegtrays gepackt. Das Resultat: schnellere Prozesse 
und null Verpackungsmüll.

Gestartet wurde die Initiative Getränke-Mehrweg im Jahr 2015. Unterstüt­
zer sind Anheuser Busch Inbev, Bitburger, Carlsberg, Krombacher, Ra­
deberger, Veltins und Warsteiner, A. Kempf Getränkegroßhandel, Edeka, 
Kaufland, Rewe sowie der Bundesverband des Deutschen Getränkefach­
großhandels, Gekopa, Getränke Essmann, Nordmann, Trinks und Winkels 
Getränke Logistik. Ihr grundsätzliches Ziel: Lösungsansätze zu erarbeiten, 
die die Komplexität für das Mehrwegsystem bei Bier und alkoholfreien 
Getränken reduzieren. Im Frühjahr 2017 legte die Branche gemeinsam mit 
GS1 Germany ein Positionspapier vor, mit dem die Prozesse zwischen 
allen Beteiligten kooperativ und fair verbessert und das Mehrwegsystem 
gestärkt werden soll. So einigten sich die Beteiligten darauf, weiterhin in­
kompatible Ladungsträger zu meiden, damit Gebinde modular und sta­
pelbar bleiben.

der nicht öffentlichen Verhandlung 
und der internationalen Vollstreckbar­
keit werden Schiedsgerichtsverfahren 
vereinbart; einfachere, schnellere und 
kostengünstigere Alternativen sind den 
Vertragspartnern häufig unbekannt. Ein 

Selbstständiges Beweisverfahren beim 
Gericht zu beantragen macht insbeson­
dere Sinn, wenn die Fronten noch nicht 
festgefahren sind und eine gütliche Ei­
nigung wenigstens in einigen Punkten 
möglich erscheint. � M


